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Summarischer Jahresbericht. — Zum Communiqué der
Société de la Viscose Suisse S. A. in Emmenbrücke über
ihre Generalversammlung (vgl. Juli-Nummer der «Mit-
teilungen»), das sich in allgemeinen Wendungen über den
Geschäftsgang im Jahre 1953 und über den Wunsch nach
Zollschutz verbreitete, sich aber über den Geschäftsab-
schluß völlig ausschwieg, bemerkte die Basler «National-
zeitung» unseres Erachtens mit Recht folgendes:

«Die Direktion erklärt, daß sie mit Hinsicht auf den
nur kleinen Aktionärkreis auch dieses Jahr wiederum auf
eine öffentliche Rechnungslegung verzichtet. Die Bilanz-
und Erfolgszahlen können der Oeffentlichkeit daher leider
nicht vorgelegt werden. Es ist bedauerlich, daß die Ge-
Schäftsleitung immer noch glaubt, der Geschäftsbericht
einer Großunternehmung vermöge lediglich die Aktionäre
zu interessieren. Eine Unternehmung, die 3600 Beschäf-
tigte zählt und außerdem in der letzten Zeit verschiedent-
lieh das öffentliche Interesse auf sich gezogen hat, unter-
steht, so glauben wir, der moralischen Verpflichtung
gegenüber der Volkswirtschaft, einen Bericht über das
finanzielle Ergebnis zu veröffentlichen. Wie glaubt denn
das freie Unternehmertum die Unterstützung der öffent-
liehen Meinung erhalten oder neu gewinnen zu können,
wenn es sich bei seiner Rechnungslegung so merkwürdig
verschlossen verhält? Wir haben es schon oft festgestellt
und müssen es im Falle Nylon Emmenbrücke wieder tun:
Wenn die Tatsachen nicht bekannt sind, darf sich der
Unternehmer nicht wundern, wenn er nur wenig Ver-
ständnis für seine Anliegen und Interessen begegnet;
denn: wie soll man ein Ding beurteilen, wenn man nichts
darüber weiß?»

Gemeinsamer europäischer Markt für bedruckte Stoffe.
— Die in Scheveningen abgehaltene Generalversammlung
des Internationalen Stoffdrucker-Verbandes diskutierte
die Schaffung eines gemeinsamen europäischen Marktes
für bedruckte Stoffe. In einer von allen maßgebenden
Staaten und einschließlich der Schweiz gutgeheißenen
Resolution wurde dem Wegfall aller Handelsbeschrän-
kungen und insbesondere den Einfuhrzöllen das Wort
geredet. Diese klare Forderung hat zwar eine Einschrän-
kung durch die Aufnahme einer Notstandsklausel erfah-
ren, die solchen Ländern Einfuhrbeschränkungen erlaubt,
die sich durch übermäßige Importe von bedruckten Stof-
fen gefährdet fühlen. Diese Resolution, deren Wert wir
allerdings nicht überschätzen wollen, hat in Kreisen der
schweizerischen Stoffexporteure etwelche Ueberraschung
ausgelöst. Mit Interesse wurde notiert, daß die Vertreter
der schweizerischen Druckereiindustrie einer Resolution
auf Abschaffung der Einfuhrzölle für bedruckte Stoffe
vorbehaltlos zugestimmt haben, und zwar ohne vorher die
direkt beteiligten Importeure und Exporteure von Druck-
Stoffen zu begrüßen. Daß die Meinungen in dieser Frage
bei den Betroffenen aber auseinandergehen, zeigen die
jetzigen Verhandlungen über die Schaffung eines neuen
schweizerischen Gebrauchszolltarifs.

Nicht ganz selbstverständlich scheint uns die Zustim-
mung der schweizerischen Druckereiindustrie zur genann-
ten Resolution auch deshalb zu sein, weil mit der Auf-
hebung aller Handelsschranken und Einfuhrzölle eben-
falls der Veredlungsverkehr seine volle Freiheit zurück-
erhält, ein Postulat, das bisher von den schweizerischen
Druckereien aus verständlichen Gründen nicht so wohl-
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wollend behandelt wurde. Da kaum anzunehmen ist, daß
sich die Vertreter der Veredlungsindustrie in Schevenin-
gen von den deutschen Eigendruckereien als wahrschein-
liehe Initianten für den genannten Plan überzeugen ließen,
dürfte die Vermutung naheliegen, daß es sich bei der
gefaßten Resolution, der nur das nüchterne England nicht
zugestimmt hat, eher um eine platonische Erklärung als
um ein ehrliches Bekenntnis zur vollen Freiheit in der
Ein- und Ausfuhr von bedruckten Stoffen handelt.

Ueber die Chancen der praktischen Verwirklichung
dieser und ähnlicher, an internationalen Konferenzen ge-
faßten Resolutionen wollen wir uns deshalb keinen Illu-
sionen hingeben. Vielleicht wäre aber die Frage der
Schaffung eines gemeinsamen Marktes für bedruckte
Stoffe eine günstige Gelegenheit, um zwischen Auftrag-
gebern und Druckereien einmal über ein anderes Thema
als nur über die Tarifgestaltung zu diskutieren!

Im übrigen freuen wir uns, daß sich die Veredlungs-
industrie zu der angeschnittenen Frage direkt vernehmen
ließ, und verweisen den Leser auf die entsprechenden
Mitteilungen in dieser Ausgabe.

Auch eine Art, den Import von Geweben zu beschränken.
— Die Inkraftsetzung des amerikanischen «Flammable
Fabrics Act» hat in der Baumwoll- und Seidenindustrie
beträchtliche Unruhe und einiges Kopfschütteln verur-
sacht. Alle Anstrengungen, wenigstens einige Verbesse-
rungen am Gesetz anzubringen, sind nicht zuletzt wegen
der lauen Unterstützung durch die amerikanische Textil-
industrie gescheitert. Es werden nun zunächst Erfahrun-
gen mit den reichlich komplizierten Test-Methoden über
die Brennbarkeit von Textilien gesammelt werden müs-
sen. Der Geist, der dem neuen amerikanischen Gesetz
innewohnt, geht recht deutlich daraus hervor, daß im
Ausland ausgestellte Gutachten von den amerikanischen

Behörden nicht anerkannt werden, auch wenn sie auf
Grund der aus den USA bezogenen Prüfungsapparate aus-
gestellt wurden. Man kann sich des Eindrucks nicht er-
wehren, daß die so gefürchtete leichte Brennbarkeit ver-
schiedener Textilien nur ein Vorwand bedeutet, um auf
andere, aber ebenso geeignete Weise, unter Umgehung
einer nicht populären Erhöhung der an und für sich schon
massiven amerikanischen Zölle auf Textilien, eine Be-
schränkung der Einfuhr von leichten Seiden- und Baum-
wollgeweben und Tüchern zu erreichen. Wie lassen sich
die amerikanischen, in aller Welt gepredigten Grundsätze
des freien Handels mit dieser neuen protektionistischen
Maßnahme vereinbaren?

Der Staat soll helfen. — Die New Yorker Druckereien
und Färbereien verlangten von der «Silk & Rayon Printers
& Dyers Association of America» die Anrufung des Staat-
liehen Schutzes auf dem Gebiete der Preise, Qualitäts-
bezeichnungen und der Eröffnung neuer Betriebe. Die
vom amerikanischen Kongreß aufzustellenden und zwin-
gend zu erklärenden Vorschriften sollen der amerikani-
sehen Veredlungsindustrie die Produktionsbedingungen so

zu gestalten helfen, daß es sich auf lange Sicht lohnt, eine
Färberei oder Druckerei zu betreiben. Selbstverständlich
fehlt in der Begründung der Hinweis nicht, daß der staat-
liehe Schutz nicht zuletzt deshalb notwendig sei, um die
Konsumenten vor einer ungerechtfertigten Ausbeutung zu
schützen.

Die Selbsthilfe scheint in der amerikanischen Vered-
lungsindustrie nicht hoch im Kurse zu stehen. Ob aber
die New Yorker Druckereien und Färbereien gut beraten
sind, wenn sie auf ihre Unternehmerfreiheit verzichten
und sich mehr oder weniger dem Staate verschreiben,
darf doch bezweifelt werden.

Gemeinsamer europäischer Markt für bedruckte Stoffe?

In Ergänzung zu unseren Ausführungen unter der Ru-
brik «Von Monat zu Monat» âu|»ert sich der Verband der
Schweiz. Textil-Veredlungsindustrie wie folgt:

Die Frage der Schaffung eines «gemeinsamen euro-
päischen Marktes für bedruckte Stoffe» kann unseres Er-
achtens nicht aus dem Zusammenhang der Diskussionen
herausgelöst werden, die anläßlich der letztjährigen und
heurigen Tagung der Internationalen Drucker-Vereini-
gung dem Thema «Liberalisierung» gewidmet waren.
Bereits im Vorjahr hatten Belgien, die Niederlande und
Oesterreich einen Beschluß durchgedrückt, in dem zwar
die Schaffung eines gemeinsamen Marktes als Fernziel
bestätigt, für die kleineren Länder aber zugleich ein
spezieller Schutz beansprucht wurde:

«... aussi longtemps que les conditions nécessaires
et préalables à une intégration totale ne sont pas
remplies, les Industries d'Impression des petits Pays
sont exposées à une concurrence désastreuse de la
part de l'Industrie des Pays disposant d'un marché
intérieur important ...»

Diese Entschließung stand im Mittelpunkt der dies-
jährigen Drucker-Tagung. Die Holländer hatten Dr. J.
Wisselink, Professor der niederländischen ökonomischen
Universität von Rotterdam, mit der Ausarbeitung eines
Exposés über die «Liberalisierung des Handels in be-
druckten Geweben» beauftragt. Die Initiative zur Ab-

Schaffung der Einfuhrzölle ist von Wisselink ausgegan-
gen und nicht von Deutschland wie vermutet wurde. Der
Genannte kommt in seinem Bericht zum Schluß

«.. .daß besonders für Betriebszweige, die Serien-
Produkte herstellen mit hohen Initialkosten pro Ein-
heit, eine Liberalisierung ohne gleichzeitige Abschaf-
fung der Einfuhrzölle in den OECE-Ländern ein
ernstlicher Angriff auf ihre Existenzmöglichkeit be-
deute, wenn die Betriebszweige in kleinen Ländern
ihren Sitz haben.»

In der Diskussion ist allerdings mit aller Deutlichkeit
von verschiedenen Delegationen zum Ausdruck gebracht
worden, daß die Aufhebung der Zölle für bedruckte
Stoffe nur unter der Bedingung erwogen und befür-
wortet werden könnte, daß insbesondere auch die Zölle
für die Erzeugnisse der vorgelagerten Produktionsstufen,
also speziell für Garne und Gewebe, abgeschafft würden.
Auch die schweizerische Delegation hat diese Haltung
eingenommen. Sie liegt durchaus in der Linie des von
uns im Zusammenhang mit der Revision des schweizeri-
sehen Zolltarifs nachdrücklich geltend gemachten An-
Spruches auf volle Parität mit den im Ausland ange-
wandten Zöllen. Diesem Standpunkt liegt die Ueber-
zeugung zugunde, daß wir — bei gleichen Ausgangs-
bedingungen — unsere Konkurrenzfähigkeit ohne wei-
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